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Magdenau, 7. März 2023 

 

Muriel Muster, St.Gallen, Klasse 2b, (geb. 17.12.2004): Schriftlicher Verweis;  

Einladung zur Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Frau Muster 

 

Gemäss Mitteilung Ihres Klassenlehrers, Franz Meier, weisen Sie im Absenzwesen we-

sentliche Lücken auf: Sie haben am 1. Februar, am 8. Februar, am 22. Februar und am 2. 

März 2023 im Unterricht gefehlt. Zudem haben Sie die Absenzen vom 8. Januar und vom 

15. Januar 2023 nicht korrekt abgewickelt. Trotz verschiedener mündlicher Mahnungen 

durch den Klassenlehrer haben Sie die Absenzen nicht korrekt erledigt. 

 

Gemäss Ziff. 17. der Absenz- und Urlaubsordnung der Kantonsschule Magdenau ist die 

Absenz spätestens fünf Schultage nach dem ersten Tag des Wegfalls des Absenzgrun-

des in Nesa mit Angabe der Dauer und des Grundes für die Absenz erfassen. Dieser 

Pflicht sind Sie nicht nur einmal, sondern vier Mal nicht nachgekommen. 

 

Mit Schreiben vom 7. März 2023 haben wir Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme (rechtli-

ches gemäss Art. 15 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, sGS 951.1; abgekürzt VRP) 

gegeben. Mit Eingabe vom 19. März 2023 haben Sie sich zum Sachverhalt vernehmen 

lassen. Sie führen an, dass Ihr Mobile verschiedene Male nicht richtig geladen gewesen 

sei und deshalb die Weckfunktion nicht funktioniert habe. Dazu halten wir fest, dass wir 

von unseren Schülerinnen und Schüler erwarten, sich rechtzeitig wecken zu lassen und 

damit pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Schule zu erscheinen. Zudem entschuldigt 

Ihre Begründung nicht, dass die Absenzen im Nachgang nicht korrekt abgewickelt worden 

sind. 

 

Aufgrund der erwähnten Pflichtversäumnisse spreche ich gegen Sie gestützt auf Art. 31 

Abs. 1 Bst. c der Mittelschulverordnung (sGS 215.11, abgekürzt MSV) einen Verweis aus. 

Sofern weitere Pflichtverletzungen vorkommen, werde ich der Rektoratskommission bean-

tragen, gegen Sie die Disziplinarmassnahme «Befristete Androhung des Ausschlusses 

von der Schule» auszusprechen. 

 

Gemäss Art. 31. Abs. 1 Bst. c MSV haben Sie die Kenntnisnahme des Verweises mittels 

Unterschrift zu bestätigen. 
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Ich hoffe, dass sich Ihr Verhalten nachhaltig bessert und keine weiteren Disziplinarmass-

nahmen notwendig sein werden. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Walter Luder 

Rektor 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Verfügung kann gestützt auf Art. 80 Bst. abis des Mittelschulgeset-

zes (sGS 215.1) innert 14 Tagen nach Erhalt beim Bildungsrat Rekurs erhoben werden (Adresse: Bil-

dungsdepartement, Dienst für Recht und Personal, David-strasse 31, 9001 St.Gallen). 

 

 

Zur Kenntnis genommen: 

 

Datum      Unterschrift 

 

 

__________________________________ _______________________________ 

 

 


